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V

Vorwort

Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ist weitgehend am 1.7.2017 in Kraft
getreten. Trotz der Praxisrelevanz des Regelungsthemas ist die Zahl der bislang
erschienenen Publikationen überschaubar geblieben. Mehr als sechs Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sind daher zahlreiche Rechtsprobleme, die Behörden,
Gerichte, anwaltliche Rechtsberatung und Fachberatungsstellen beschäftigen, zum
Teil nur im Ansatz und erst recht nicht abschließend geklärt. Dass sich dies ändert,
dazu will der vorliegende Kommentar einen Beitrag leisten. In den Kommentie-
rungen spiegeln sich langjährige Erfahrungen aus der anwaltlichen Mandatsbetreu-
ung sowie umfängliche Kenntnisse aus der wissenschaftlichen Beratung von Ver-
bänden und politischen Institutionen bei der Entstehung und Umsetzung des
ProstSchG. Rechtswissenschaftlich informierte Praxisrelevanz ist der Anspruch,
dem sich die Kommentierungen verpflichtet wissen.

Den Autorinnen und dem Autor war es ein Anliegen, eine inklusive Schreib-
weise zu verwenden. Bekanntlich wird in Rechtssprache und Rechtsalltag vielfach
noch das sog. generische Maskulinum bevorzugt, wonach in männlicher Form ge-
haltene Substantive auch andere Geschlechter erfassen sollen. Nachdem die Ver-
wendung von Sonderzeichen aufgrund von Vorgaben des C.H. Beck Verlages nicht
möglich war, soll durch die Verwendung der männlichen und weiblichen Form und
von geschlechtsneutralen Ausdrucksweisen deutlich gemacht werden, dass neben
weiblichen und männlichen Personen auch alle anderen dazwischen und außerhalb
gemeint sind. An dieser Stelle danke ich auch dem zuständigen Lektor, Ulrich Pawlik,
für seine Unterstützung.

Mein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus Stephan Rixen, der unter-
stützend im Hintergrund die Entstehung des gesamten Werkes begleitet und in der
Endphase für die Einheitlichkeit der Zitierweise und der verwendeten Abkürzun-
gen gesorgt hat.

Anmerkungen, Hinweise und Kritik sind willkommen. Sie sind an die Heraus-
geberin zu richten (galen@galen.de).

Berlin, im März 2024 Margarete von Galen
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